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Zur Geschäftsstelte gel6ngt ämi 08.10.2Cr14

Knooo. J ustizobersekretärin
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

iiO c 1ct7/14

In denr Recht:srstreit

Klägerirr

Prozessbevolllrnächtigte: Rechtsanwälte Rieche & Schott, Süderfeldstr. 62, 22529'H;rmburg
Gesc;l-räftszeictren: 1 9069

gegen

. d. d. VorstandsuorsalD

Beklagte,

Prozess bevoll nr ächt gte: Rechtsa nwältin nen und Rechtsanwälte

.filcnrbH f,raftfahrzeugvermietung v. d. d. GF

hrat das Amtsgerricht Lüneburg am ,07.1C.ZAM

Z:PO unlier Sch.iftsatzfrist bit; zum 26.09.12014

für Recht erkannt;

EU_CU--01.OOTX Urlrer - Urleil ,l-Sache allflemein (01.14)

im vereinfachten Verfahren gemäß $ 4'95 a

durch den Richter am Amtsqericht 13lumentharl
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1') Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 95,25 € nebst Zinsen in Höhe von S F,ro-

zetntpunktern übtti dem tsasiszinssaE seit 23.11.2010 zu zahlen. lm übrigen wird clie

Klage abgewiesr:n.

2'1 Die Kosten des lRechtsstreits trägt die Klägerin zu 7 t1O, die Beklagt e zu 3t10.

3.) Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

(ohnet Tatbestand gemäß g 373a Abs.l ZPO)

Entscheidunqsqründe

Die zulässige Klerge hiil nur zum Teil Erfolg. Die Klägerin hat über den bereits geleistet,en Be-

trag von 2:85,60 (3 hinaus nur einen Anspruch auf Zahlung weiterer 95,25 € aus abgetretenem

Recht welgen Sr:nadensersatzes für Mietwagenkosten aus dem Verkehrsunfall im Sieptember

2010.

Nach der Rechtsprechung desi BGH (vgl. etwa NJW 2009, 58-60) trägt der Verkehrs;unl'allge-

schädigte die Darlegurrgs- und Beweislast für seine Behauptung, ein günstigerer Tarif als der

in ,Ansprur:h genommene sei ihm bei der Anmietung eines Ersatzfahzeuges nicht zutgättglich

gewesen. Genrigt er cliesen Anforderungen mit seinem Vortrag nicht, steht dem Tatrichter

nach $ 2:.87 ZPCI ein Schätzungsermessen hinsichtlich der Höhe der erforderlichen Kosten zu.

Hier ist festzuhall,en, dass der Geschädigte hinreichend Zeit hatte, nach dem Unfall Preisan-

fragen nar:h gürrsitigen Tarifen für ein Mietfahzeug zu tätigen, weil die Anmietung erst zwei

Wrrchen nach drenr Un'iall erfolgte. Eine Unlallersatzsituation lag ersichtlich nicht vor. Die Klä-

gerin hat zur Unzugäntllicfrkeit günstigerer'Iarife auch nichts vorgetragen, so dass die tichät-

zung einres allgerrnein rnarktüblichen Mietpreises zu erfolgen hat. Als Schätzungsgrundlage

sind grundsätzlir;ln sowohl rCie rschwacke-l-iste als auch der Fraunhofer-Mietpreisspie,gel ge-

eiglnet (tlGH in l{JW 2rll 1, 1gl7l.lm Rahrnen des dem Tatrichter zustehenden Ermess,ens

sinrd aberr sowohlAuf- als auch Abschläge von den sich aus den Listen ergebenden'lariifen

zullässig (tsGH, aaO.).

Hier ist :lnhand der vorr der Beklagten vorgelegten Auszuges aus der auch seitens des Ge-

richtes arls bessrer geeignet, weil vom systematischen Ansatz her übezeugend und auch in
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den Ergebnissen als marktgerecht angesehenen Fraunhofer-Liste davon auszr.rgelren, d€r$s

im ,Jahr 201rl in Hamburg die Anmietung eines PKW der Klasse 6 für vier Tage zu einem Ele-

trag; von 2en',41€ möglich war.

Das Gerichrt hält irm Hinblick auf den Umstand, dass beiAnmietung der genaue Zeitraum nor::h

nicht feststiand, was üblicherweise ebenfalls zu erhöhten Tarifen als den im Fraunfrofer-
Spiegel geniannten festen Tarifen für bestimmte Zeiträume mit entsprechender Vorbuchunlgsi-

frist führt, erinen Zuschlag von 2Qo/o für geboten, S 2S7 ZPO. Danach errechnet r;icfr ein
Schätzbetrilp von 320,89 €, der als erforderlich anzusehen ist.

Berechtigt sind sodann Zuschläge für eine Vollkaskoversicherung mit 300,- € Sr:lbr;tbeteili-
gung, wie in der streitigenr Rechnung vom 22.03.2011 ausgewiesen, in Höhe von 50,42 € rret-

to =' 60,- € bnutto. Die Haftungsreduzierung auf eine geringe Selbstbeteiligung irn Schadensflrll

entsprricht clerm berechtigten Interesse des Geschädigten, da er mit dem Mietwagen fremcleis

Eigentum nrit ents,prechendem Haftungsrisiko nuEen muss.

Hin:zuzurechnen it;t ein angemessener Betrag für eine S-Bahn-Fahrt innerhalb F{amburg z:ur

Abhrolung bzw. Zustellung des Fahrzeuges in Höhe von 20,- €, S 287 ZpO.

Angesichts cler geringen l\nmietdauer erscheint ein Abzug für ersparte Eigenaufwendungen

zwar nicht gebotetr; die Klägerin hat einen solchen Abzug in ihrer Beispielsrechnung mit 596

aber zugesllanden, so dass sich statt der insgesamt zu schätzenden 400,89 € ein A,nspruc;lr

von 380,85 {i errer:hnet.

Hierauf hat <lie Beklagte i285,60 € gezahlt, so dass die Klägerin noch weitere 95,25 € beran-

spl'uchen kattn. D'er Zlinsanspruch beruht auf Vezug, S 286 BGB. Den höhererr Zinsanspruc;lr

hat die Beklergte bestrittenr,

Die pnozessiualen Nebenentscheidungen richten sich nach den $$ 92 Abs.1, 708 Nr,11, ?'11,

71"3 ZPO.

Ein Rechtsmittel gegen dieses Urteil ist nicht zulässig. Anlass zur Zulassung derr Berufung;

besteht nichrt.

Blumernthal
Richtelr am Amtsgericht
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